
 Stadtverwaltung Speyer – Nutzungsordnung für Sitzungs- und Veranstaltungsräume vom 03.11.2023 

Hochzeitspaar:  

 

Anschrift: 

Beginn der Nutzung: Uhr Ende der Nutzung: 

 

Datum: 

Rücksendung per E-Mail bitte an: eheregister@stadt-speyer.de  

  
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

    

Nutzungsvereinbarung 
für die Überlassung des Sektempfangsraumes im Anschluss  

an eine standesamtliche Trauung in Speyer  

Überlassung durch: Stadtverwaltung Speyer, Standesamt, Große Himmelsgasse 10, 67346 Speyer 

Kontaktdaten (E-Mail, 
Telefonnummer):  

Hochzeitsdatum und  

Uhrzeit:  

Privater Sektempfang: 

Uhr 

 Die Nutzung des Sektempfangsraumes ist nur im unmittelbaren zeitlichen Anschluss an die 

standesamtliche Trauung möglich und auf ein Zeitfenster von werktags 30 Minuten und samstags 

45 Minuten beschränkt.  

 Ein vorheriger Aufbau, zusätzliche Dekoration, Mitbringen von sonstigem Mobiliar o. ä. ist nicht 

möglich.  

 Die Gästeanzahl im Raum ist auf maximal 50 Personen begrenzt.  

 Musikalische Darbietungen jeglicher Art sind aufgrund der sich anschließenden Hochzeiten im 

Trausaal aus akustischen Gründen nicht erlaubt.  

 Der Sektempfang darf nur in eigener und privater Regie veranstaltet werden.  

 Für die Nutzung der o. g. Raumes wird eine Nutzungspauschale in Höhe von 100 Euro gemäß der 

Nutzungsordnung berechnet, die mit den sonstigen Gebühren des Standesamtes erhoben 

werden 

 Die Nutzenden erkennen mit der Unterschrift die Nutzungsordnung und die Hausordnung an. 

 Den Anweisungen der Hausverwalter des Rathauses und dem Team des Standesamtes haben die 

Nutzenden Folge zu leisten. 

Unterschrift 
Hochzeitspaar:  

Unterschrift Standesamt 


